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Entwicklung der unversteuerten Rücklagen

	Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2009

	 0,00	 0,00

	 209.821,00	 0,00

	 –209.821,00	 0,00

	 0,00	 0,00

	 	

	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00

	 0,00	 2.900,00

	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00

	 0,00	 0,00

	 0,00	 2.900,00

	 	

	 0,00	 2.900,00

	

	 13.656,84	 3.061,11

	 1.442.737,24	 740.994,89

	 209.821,00	 193.373,00

	 1.666.215,08	 937.429,00

	

	 379.064,67	 10.940,73

	 503.653,79	 188.754,41

	 1.044.554,46	 430.387,07

	 69.517,44	 0,00

	 506.263,41	 53.472,95

	 0,00	 119.700,00

	 2.503.053,77	 803.255,16

	 	

	 4.169.268,85	 1.740.684,16

Zugänge
€

Zuführung
€

Anschaffungs- und 
Herstellungskosten 

am 1. 1. 2009
€

Umbuchungen
€

Abgänge
€

Stand am 1. 1. 2009
€

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen:

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2006	

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2007	

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2008	

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2009

I.	 Immaterielle Vermögensgegenstände:	

1.	 Strombezugsrecht

2.	 EDV-Software

3.	 Geleistete Anzahlungen

II.	 Sachanlagen:	

1.	 Einbauten in fremde Gebäude

2.	 Geschäftsausstattung

3.	 EDV-Hardware

4.	 Personenkraftwagen

5.	 Geringwertige Vermögensgegenstände

6.	 Anlagen in Bau

SUMME

	 10.053,14	 0,00

	 25.523,41	 0,00

	 43.231,84	 0,00

	 0,00	 53.472,95

	 78.808,39	 53.472,95
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Entwicklung der unversteuerten Rücklagen

	Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2009

	 1.954,39	 824,14

	 331.482,57	 386.949,43

	 209.821,00	 0,00

	 543.257,96	 387.773,57

	 	

	 103.123,70	 44.506,04

	 58.295,37	 51.582,96

	 255.936,00	 279.001,96

	 34.758,72	 17.379,36

	 78.808,39	 50.607,56

	 0,00	 0,00

	 530.922,18	 443.077,88

	 	

	 1.074.180,14	 830.851,45

	

	 12.526,59	 4.191,36

	 1.498.204,10	 895.349,03

	 0,00	 193.373,00

	 1.510.730,69	 1.092.913,39

	

	 320.447,01	 69.558,39

	 496.941,38	 195.466,82

	 1.064.720,42	 407.321,11

	 52.138,08	 17.379,36

	 478.062,58	 81.673,78

	 0,00	 119.700,00

	 2.412.309,47	 891.099,46

	 	

	 3.923.040,16	 1.984.012,85

Stand am
31. 12. 2009

€

Buchwert
31. 12. 2008

€

Auflösung durch 
Zeitablauf

€

kumulierte
Abschreibungen

€

Abschreibungen 
des Geschäfts-

jahres
€

Auflösung durch
Ausscheidung

€

Buchwert
31. 12. 2009

€

Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen:

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2006	

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2007	

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2008	

Geringwertige Vermögensgegenstände (§ 13 EStG) – 2009

I.	 Immaterielle Vermögensgegenstände:	

1.	 Strombezugsrecht

2.	 EDV-Software

3.	 Geleistete Anzahlungen

II.	 Sachanlagen:	

1.	 Einbauten in fremde Gebäude

2.	 Geschäftsausstattung

3.	 EDV-Hardware

4.	 Personenkraftwagen

5.	 Geringwertige Vermögensgegenstände

6.	 Anlagen in Bau

SUMME

	 10.053,14	 0,00	 0,00

	 12.775,56	 0,00	 12.747,85

	 14.410,62	 0,00	 28.821,22	

	 13.368,24	 0,00	 40.104,71	

	 50.607,56	 0,00	 81.673,78
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Einleitung

Die Energie-Control GmbH ist die österreichische Regulierungsbehörde für den Elektrizitäts- 
und Gasmarkt. Sie wurde im Jahr 2001 gegründet. Die zu Grunde gelegte, privatrechtlich 
strukturierte Gesellschaftsform erlaubt es, schnell, flexibel und wirtschaftlich zu agieren. 
Die Umsetzung neuer nationaler und internationaler Aufgabenstellungen wurde dadurch 
in den letzten Jahren wesentlich unterstützt. Die Energie-Control GmbH hat ihren Sitz in 	
1010 Wien, Rudolfsplatz 13A. Zweigniederlassungen oder Betriebsstätten sind nicht vor-
handen und auch in naher Zukunft nicht geplant.

Hauptaufgabe der Energie-Control GmbH ist die Umsetzung der Liberalisierung des öster
reichischen Strom- und Gasmarktes in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium 
für Wirtschaft, Familie und Jugend. Die gesetzlichen Grundlagen für die Aufgaben der 
Energie-Control GmbH sind im Wesentlichen das Energie-Regulierungsbehördengesetz (BGBl 
I Nr 121/2000 idF BGBl I Nr 113/2008), das Elektrizitätswirtschafts- und Organisations
gesetz BGBl I Nr 143/1998 idF BGBl I Nr 112/2008), das Gaswirtschaftsgesetz (BGBl I Nr 
121/2000 idF BGBl I Nr 106/2008), das Energielenkungsgesetz (BGBl Nr 545/1982 idF 
BGBl I Nr 106/2006) und das Ökostromgesetz (BGBl Nr 104/2009). Diese Hauptaufgabe 
ist seit Gründung der Gesellschaft unverändert.

Künftig ergeben sich in Erweiterung des bisherigen Aufgabenbereiches zusätzliche Zuständig
keiten für die Regulierungsbehörde, die auf die im Jahr 2009 erlassenen neuen EU-Vorgaben, 
nämlich die RL 2009/72/EG über gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnen-
markt, RL 2009/73/EG über gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt, VO (EG) 
714/2009 über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel, 
VO (EG) Nr 715/2009 über die Bedingungen für den Zugang zu Erdgasfernleitungen sowie 
die VO (EG) Nr 713/2009 zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der Energiere-
gulierungsbehörden (sog. 3. Energie-Paket, ABl 2009, L 111 vom 14. 8. 2009) zurückgehen.

Aufgrund ihres gesetzlichen Auftrags kommt der Energie-Control GmbH die Funktion einer 
Behörde zu (sogenannte „Beleihung“), die Bescheide und Verordnungen erlassen kann. Die 
Energie-Control GmbH nimmt somit eine Sonderstellung ein und unterscheidet sich damit 
wesentlich von anderen privatrechtlich strukturierten Gesellschaften.

Die Liberalisierung hat auch im abgelaufenen Jahr – wie in den Jahren davor – weitere posi-
tive Neuerungen und Verbesserungen in der österreichischen Energiewirtschaft bewirkt, wie 
zum Beispiel Reduktion der Netzkosten, verbesserte Markt- und Preistransparenz, problem-
loser Lieferantenwechsel, Konsumentenservice (Information, Streitschlichtung, Missbrauchs-
aufsicht, etc.) und vieles mehr.

Lagebericht der 
Energie-Control GmbH
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Insbesondere auf Grund der vollständigen Öffnung des Elektrizitäts- und Gasmarktes und 
dem damit einhergehenden Kostendruck haben die Energieunternehmen Kostenoptimie-
rungsprogramme eingeleitet und durchgeführt, wobei gleichzeitig die Versorgungssicher-
heit und die Netzqualität weiter erhöht wurden. Letztlich wurden im Ergebnis viele Vorteile 
für die Endkunden herausgearbeitet, sowohl umfangreiche Netztarifsenkungen, günstige-
rer und sicherer Strom- und Gasbezug und nicht zuletzt ein besserer Endkundenservice.

Hinzu kommen verstärkte Aktivitäten im Bereich Ökostrom und Energieeffizienz. Die 
Energie-Control GmbH hat in diesem Bereich vor allem durch ihre Expertise am Vollzug 
mitzuwirken und dies in vielen nationalen Projekten im Endkundeninteresse auch getan. 
Kostenoptimierung und Energieeffizienz werden daher auch für die Zukunft zwei von vielen 
wichtigen Themenschwerpunkten der Energie-Control GmbH sein.

Geschäftsverlauf, Geschäftsergebnis und Lage des Unternehmens

Geschäftstätigkeit und Rahmenbedingungen
Die einschlägigen innerstaatlichen Regelungen betreffend den Wettbewerb im Strom- und 
Gasmarkt sind im Jahr 2009 unverändert geblieben. Gleiches gilt für die organisatorischen 
Grundlagen der Energie-Control GmbH. 

Das Ökostromgesetz wurde im Jahr 2009 zum zweiten Mal novelliert. Während die erste 
Novelle nur eine geringfügige Änderung des Gesetzes mit sich brachte und bereits in Kraft 
getreten ist, sieht die zweite Novelle grundlegende Änderungen vor. Mit der zweiten Novelle 
werden der Energie-Control GmbH weitere Aufgaben übertragen werden, jedoch hat vor In-
Kraft-Treten noch eine Entscheidung der Europäischen Kommission zu erfolgen. Die Behand-
lung von Anträgen auf Rückerstattung von Ökostrommehraufwendungen – nahezu 2500 Be-
gehren allein für das Jahr 2008 – wird somit in den kommenden Jahren ein umfangreiches 
und neues Aufgabengebiet darstellen.

Mit Wirkung vom 1. Jänner 2009 wurden wieder sämtliche Tarife der Stromnetzbetreiber 
neu festgesetzt. Im Strom- und Gasbereich erfolgte dies nach wie vor auf Basis eines Anreiz
regulierungssystems. Im Gasbereich wurde im Jahr 2007 und 2008 ebenfalls ein Verfahren 
zur Einführung eines Anreizregulierungssystems zur Festsetzung der Netztarife geführt, was 
mit der Erlassung der Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2009 seinen Abschluss ge-
funden hat. Als zusätzliche Aufgaben kommen hinzu – wie bereits in der Vergangenheit – 
die umfangreichen Wettbewerbsaufgaben, wie etwa die Missbrauchsaufsicht (z. B. Prüfung 
der Einhaltung von Rechnungslegungsvorschriften) oder die Prüfung und Genehmigung von 
Allgemeinen Netzbedingungen. Für das Gaspipelineprojekt „Nabucco“ wurde über Antrag 



162

Highlights  //  Einleitung  //  Strom  //  Gas  //  Strom und Gas  //  Jahresabschluss  //  Verordnungen und Bescheide

	 	 	 	          /   Lagebericht der Energie-Control GmbH

eine neuerliche Ausnahmegenehmigung erteilt. Weiters kooperierte die Energie-Control 
GmbH auch im Jahr 2008 mit den europäischen Wettbewerbsbehörden, insbesondere im 
Bereich der Zusammenschlusskontrolle.

Auch auf internationaler Ebene konnte sich die Energie-Control GmbH im Jahr 2009 mit ihrer 
breit gefächerten Kompetenz erneut sehr stark positionieren. Das von der Europäischen 
Kommission vorgeschlagene „Dritte Energiepaket“ wurde zwischenzeitlich abgeschlossen 
und veröffentlicht. Gleiches gilt für die Gesetzgebungsverfahren in einem fortgeschrittenen 
Stadium. In diesen Gesetzgebungsverfahren sind auch gemeinschaftsrechtliche Vorgaben 
im Bereich der erneuerbaren Energieträger zu behandeln. Nach der zu erwartenden Be-
schlussfassung auf europäischer Ebene im ersten Quartal 2009 ist wieder der nationale 
Gesetzgeber am Zug. Das Jahr 2010 wird demnach sehr im Zeichen der Umsetzungsmaß-
nahmen für diese neuen EU-Vorgaben stehen. Die europäischen Regulierungsbehörden 
werden aufgrund der neuen Richtlinien und Verordnungen noch stärker als in der Vergan-
genheit auf europäischer Ebene zusammenarbeiten und an der weiteren Vervollständigung 
des Energiebinnenmarktes mitwirken. Zusätzliche Vorgaben betreffend die Unabhängigkeit 
der Behörden werden voraussichtlich auch Adaptionen der Rechtsform der Energie-Control 
GmbH nach sich ziehen müssen.

Neben den allgemeinen Informationsaktivitäten und der Betreuung durch die Streitschlich-
tungsstelle bot die Energie-Control GmbH auch im Jahr 2009 allen Energiekonsumenten 
ein unentgeltliches Service in Form einer am individuellen Verbrauch orientierten Strom- 
und Gastarifkalkulation via Internet an. Ebenso wurde über die permanente Energiekonsu-
menten-Hotline kompetent zu Energieverbrauchsfragen Auskunft erteilt. Außerdem wurden 
Konsumentenberatungstage in den Bundesländern durchgeführt, Messeauftritte abgehal-
ten und die Gas- und Strommarktstatistiken wie in den Vorjahren erstellt. Einhergehend 
mit einer größer werdenden Sensibilität der Energiekonsumenten für Energieeffizienz wird 
die kompetente Beratung der Energiekonsumenten auch zukünftig ein Themenbereich der 
Energie-Control GmbH sein.

Neben den klassischen regulatorischen Agenden kommen der Energie-Control GmbH außer
dem auch weiterhin zahlreiche verantwortungsvolle Abwicklungsaufgaben und Sachver
ständigentätigkeiten zu, so wie etwa die Verwaltung von Fördermitteln (Kraft-Wärme-Kopp-
lung, Stranded Costs, Ausgleichszahlungen), so genanntem Sondervermögen, auf Basis 
gesetzlicher Grundlagen.

Finanzielle Kennzahlen der Energie-Control GmbH
Als finanzielle Leistungsindikatoren der Energie-Control GmbH, welche die Vermögens-, 
Finanzierungs-, und Kapitalstruktur der Energie-Control GmbH möglichst genau darstellen, 
wurden folgende Kennzahlen identifiziert. 
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Kapitalflussrechnung ohne Berücksichtigung der Veränderung 
im Sondervermögen

 	 8.615	 6.705  

	 830.851	 612.986  

	 –140	 1.242  	

	 0	 2.096

 	 45.292	 48.486  

 	 0	 0  

	 –3.798	 –4.844  

 	 –227.379	 239.588  

 	 –261.096	 115.901  

 	 29.971	 133.076  

	 898.857	 –754.206  

	 289.108	 –1.480.837  

	 1.610.283	 –1.079.807  

	 –1.750	 –1.750

	 1.608.533	 –1.081.557  

	
	 140	 444  

	 0	 19.794  

	 –1.740.684	 –675.440  

 	 0	 0  

	 –1.740.544	 –655.202  

 	 0	 0  

 	 0	 0  

	 0	 0  

	 	 	

	 –132.011	 –161.643  

	 0	 –1.575.116  

	 –132.011	 –1.736.759  

	 4.263.210	 5.999.969  

 	 4.131.199	 4.263.210

laufendes Jahr Vorjahr

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	

+ Abschreibung		

–/+ Erträge/Verluste aus dem Abgang vom Anlagevermögen	

–/+ Erträge/Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	

+/– Veränderung langfristige Rückstellungen	

–/+ Veränderung der Vorräte	

–/+ Veränderung Forderungen Lieferungen und Leistungen	

–/+ Veränderung sonstiger Forderungen	

–/+ Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	

+/– Veränderung kurzfristige Rückstellungen	

+/– Veränderung Verbindlichkeiten Lieferungen und Leistungen	

+/– Veränderung sonstiger Verbindlichkeiten	

Netto-Geldfluss aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	

Steuern vom Einkommen und Ertrag	

Netto-Geldfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	

+/– Einzahlungen aus dem Abgang vom Anlagevermögen 
(ohne FAV)	 	

+/– Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzanlagen	

– Investitionen in das Anlagevermögen (ohne FAV)	

– Investitionen in das Finanzanlagevermögen	

Netto-Geldfluss aus der Investitionstätigkeit	

+/– Veränderung Bank- und Finanzierungsverbindlichkeiten 	

+/– Zuschüsse/Entnahmen Eigenkapital	

Netto-Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	

Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	

+/– Veränderung Kassa/Bank	

+/– Veränderung Wertpapiere des Umlaufvermögens	

Veränderung liquider Mittel	

+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	

Finanzmittelbestand am Ende der Periode
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Kapitalstrukturanalyse

 

	 1.354.380,00	 1.279.117,00  

 	 1.667.445,51	 479.479,76  

	 0,00	 0,00  

	 –4.131.198,64	 –4.263.209,64  
	

	 –1.109.373,13	 –2.504.612,88  

	 8.615,39	 6.704,74

	 –1.750	 –1.750

	 830.851,45	 612.985,68

	  0,00	 0,00  

	 –140,00	 3.338,22

 	 45.292,00	 48.486,00  
	

	 882.868,84	 669.764,64

	 0 Jahre	 0 Jahre

	 	 	

 	 3.736.931,44	 3.732.931,44    

 	 81.673,78	 78.808,39  

	 3.818.605,22	 3.811.739,83  
	

	 6.840.430,73	 5.570.336,59  

 	 0,00	 0,00  

	 55,82 %	 68,43 %

laufendes Jahr Vorjahr

1. Fiktive Schuldtilgungsdauer	

	 Rückstellungen	

+	 Verbindlichkeiten (ohne Sondervermögen)	

–	 Wertpapiere des Umlaufvermögens	

–	 Kassabestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	

	 Zwischensumme	

	 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	

–	 Steuern	 	

+	 Abschreibungen im Anlagevermögen	

–	 Zuschreibungen im Anlagevermögen	

–/+	Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen	

+/–	Erhöhung/Verringerung langfristige Rückstellungen	

	 Mittelüberschuss aus dem EGT	

=	 Fiktive Schuldtilgungsdauer	

2. Eigenmittelquote	

	 Eigenkapital	

+	 Unversteuerte Rücklagen	

	 bereinigtes Eigenkapital	

	 Gesamtkapital (ohne Sondervermögen)	

–	 von Vorräten „abziehbare“ Anzahlungen	

=	 Eigenmittelquote	
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Liquiditätsanalyse

 

	 4.856.417,88	 4.496.156,45  

	 2.676.995,51	 1.459.058,76  

	 181,41 %	 308,15 %

	 	 	

	 1.354.380,00	 1.279.117,00  

 	 1.667.445,51	 479.479,76  

 	 0,00	 0,00  

	 –4.131.198,64	 –4.263.209,64  

	 –69.413,32	 –65.615,46  

	 –271.600,09	 –44.221,57  

	 –1.450.386,54	 –2.614.449,91  

	 1.608.533,16	 –1.081.556,75  

	 0 Jahre	 2 Jahre**

laufendes Jahr Vorjahr

1. Working Capital Ratio*	

	 kurzfristige Aktiva (Umlaufvermögen)	

	 kurzfristige Passiva	

=	 Working Capital Ratio	

2. Dynamischer Verschuldungsgrad*	

	 Rückstellungen	

+	 Verbindlichkeiten (ohne Sondervermögen)	

–	 Wertpapiere des Umlaufvermögens	

–	 Kassabestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	

–	 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	

–	 sonstige Forderungen	

=	 Effektivverschuldung	

	 Cashflow aus dem Ergebnis	

=	 Dynamischer Verschuldungsgrad	

*	 ohne Berücksichtigung des Sondervermögens
**	aufgrund des negativen Saldos aus Schulden und Vermögen liegt keine Verschuldung vor.

Aufgrund der fehlenden Gewinnorientierung der Energie-Control GmbH sind Erfolgskennzah-
len als finanzielle Leistungsindikatoren der Energie-Control GmbH von geringer Aussagekraft. 
Die Eigenkapitalquote der Energie-Control GmbH beträgt, ohne Berücksichtigung der Bilanz-
summenverlängerung durch das Sondervermögen, ca. 56 % (Vorjahr 69 %). Auch die Liquidi-
tätssituation ist mit einer Working Capital Ratio von rd. 182 % (fast 2-fache Überdeckung der 
kurzfristigen Passiva durch kurzfristige Aktiva) und keinen Bankverbindlichkeiten, ähnlich wie 
im Jahr 2008 (rd. 310 %), äußerst zufriedenstellend.

Die erwirtschafteten Zins- und Kapitalerträge weisen eine marktgerechte Entwicklung auf. Da 
sich der durchschnittliche Liquiditätsbestand in Folge der Auszahlung von Fördergeldern im 
abgelaufenen Jahr nahezu halbierte und das durchschnittliche Marktzinsniveau ebenso dras-
tisch zurückging, gingen auch die Zinsergebnisse gegenüber dem Vorjahr deutlich zurück.

Die von der Energie-Control GmbH erwirtschafteten sonstigen Erträge in Höhe von rd. 
TEUR 304 (Vorjahr rd. TEUR 470) setzten sich im Wesentlichen aus Vortragshonoraren, 
Zuschüssen, Seminarbeiträgen, Forschungs- und Bildungsprämien, weiterverrechneten 
Kosten sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen zusammen.
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Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres
Es haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäfts-
jahres 2009 ereignet.

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Der neue EU-Rechtsrahmen zur Intensivierung des Wettbewerbs auf den Energiemärkten 
und Stärkung der Konsumenten („Drittes Energiepaket“) sieht unter anderem vor, dass 
die nationalen Regulierungsbehörden unabhängiger als in der Vergangenheit sein müssen 
und jedenfalls bestimmte Aufgaben in Bezug auf die Strom- und Gasunternehmen in ihrem 
eigenen Verantwortungsbereich wahrzunehmen haben. Im „Dritten Energiepaket“ ist vor
gesehen, dass es pro Land nur eine Regulierungsbehörde geben darf. Um diese Bedingung 
zu erfüllen ist es in Österreich notwendig, die Regulierungsbehörde, somit die Energie-
Control GmbH, unter Umständen einer Umstrukturierung zu unterziehen.

Die so entstehende „neue Regulierungsbehörde“ wird unter anderem erweiterte Aufgaben 
in folgenden Bereichen wahrnehmen müssen: Preis-/Wettbewerbsaufsicht, Sicherstellung, 
dass alle Marktteilnehmer ihr Aufgaben erfüllen, Durchsetzung von Maßnahmen zur Wett
bewerbsbelebung, Ausübung von Sanktionsmechanismen, verbessertes Monitoring, Durch-
führung von Branchenuntersuchungen und Einholung von Ad-hoc-Auskünften.

Erste Überlegungen zur konkreten Umsetzung des „Dritten Energiepaketes“ wurden bereits 
im Jahr 2009 sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene angestellt. Der wesentliche 
Teil der Er- und Ausarbeitung von konkreten Umsetzungsmaßnahmen steht jedoch noch be-
vor und wird so zu einer wesentlichen, zusätzlichen Aufgabe für die Energie-Control GmbH im 
Jahr 2010 werden.

Aus heutiger Sicht ist eine wesentliche Änderung in der Geschäftspolitik der Energie-Control 
GmbH nicht geplant oder erkennbar, die die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens 
nachhaltig beeinträchtigen könnte. Eine finanzielle Mehrbelastung, einmaliger und dauer
hafter Art, die sich aus einer Änderung der Rechtsform der Energie-Control GmbH bzw. aus 
neuen/erweiterten Aufgaben für die Energie-Control GmbH ergeben, ist durch die gesetz
lichen Finanzierungsregeln gedeckt.
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Risikoberichterstattung

Allgemeine Beschreibung der wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, 
denen das Unternehmen ausgesetzt ist
Die Energie-Control GmbH ist aufgrund ihrer oben dargestellten Sonderfunktion unver-
ändert keinem Markt-, Absatz-, Kunden- oder Produktionsrisiko ausgesetzt. Die Energie-
Control GmbH hat wie bisher auch kein Gewinnstreben und daher schließen sich auch 
alle damit in Zusammenhang stehenden Risiken aus. Die Energie-Control GmbH steht als 
Behörde mit ihren Leistungen nicht im Wettbewerb zu Dritten, sondern übt gesetzlich vorge-
gebene Aufgaben aus. Derzeit sind keine maßgeblichen Gesetzesänderungen, die die Auf-
gaben der Energie-Control GmbH im obigen Sinne anders bestimmen, absehbar. Da somit 
aus heutiger Sicht keine Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen erkennbar sind, 
sind folglich auch hieraus ableitbare Risiken als sehr gering einzustufen. 

Die als Folge des „Dritten Energiepaketes“ resultierenden finanziellen Mehrbelastungen 
sind durch die gesetzlichen Finanzierungsregelungen gedeckt. Eine Änderung dieser 
Finanzierungsregelungen könnte ein Finanzierungsrisiko nach sich ziehen.

Wie in den Vorjahren besteht weiterhin für die Energie-Control GmbH kein Währungsrisiko, 
da annähernd sämtliche Geschäftsvorfälle in Euro abgewickelt werden. Somit gibt es auch 
keine Geschäftsaktivitäten zur Minimierung von Währungsrisiken.

Ebenso bestehen weiterhin kreditseitig  keine Zinsänderungsrisiken für die Energie-Control 
GmbH, da weder Darlehens-, Finanzierungs- oder Leasingverträge abgeschlossen wurden, 
noch welche aus der Vergangenheit bestehen oder solche geplant sind. Veranlagungsseitig 
werden nur Geschäfte zu Festzinsvereinbarungen getätigt. Somit gibt es auch keine Ge-
schäftsaktivitäten zur Minimierung von Zinsänderungsrisiken.

Das Finanzierungsrisiko der Energie-Control GmbH ist aufgrund gesetzlicher Regelungen ge-
ring. Die Energie-Control GmbH ist gemäß Energie-Regulierungsbehördengesetz berechtigt, 
zur Erfüllung ihrer den Elektrizitäts- und Erdgasmarkt betreffenden Aufgaben, von Höchst-
spannungsnetzbetreibern bzw. Strom- und Gasregelzonenführern ein kostendeckendes 
Finanzierungsentgelt einzuheben. Die entsprechenden Vorschreibungen und Vorschau-
rechnungen wurden vom Aufsichtsrat genehmigt. Auch im Jahr 2009 verlief die Einhebung 
des Finanzierungsentgelts – wie in den Vorjahren – planmäßig. Somit ist auch das Ergebnis 
der Energie-Control GmbH von der Aufwands- und Ertragsentwicklung unabhängig.
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Risikomanagementziele und -methoden
Oberstes Ziel der Veranlagungsstrategie der Energie-Control GmbH ist es in unveränderter 
Form, Bonitätsrisiken weitestgehend zu minimieren, Währungsrisiken äußerst gering zu 
halten, Zinsänderungsrisiken zu vermeiden und keine Geschäfte zur Erzielung von Speku-
lationsgewinnen abzuschließen. Damit wird eine sichere treuhändische Verwaltung und 
Veranlagung der Gelder der Energie-Control GmbH gewährleistet und trotzdem die Erwirt-
schaftung attraktiver, sicherer Zinserträge ermöglicht.

Zu diesem Zweck wurde das im Jahr 2007 von der Energie-Control GmbH aufgebaute 
Risikomanagement für die Verwaltung und Veranlagung des Sondervermögens im Jahr 
2009 über die ganze Periode hinweg vollumfänglich angewendet und aufgrund der weiter-
hin weltumspannenden Verwerfungen an den Finanzmärkten in einzelnen, wenigen Details 
ausgebaut und verbessert. Die Anwendung konservativer Veranlagungsregeln wurde auch 
in einem Marktumfeld historisch niedriger Marktzinsen fortgeführt. Die hohen Qualitätsan-
forderungen an Veranlagungsprodukte und zusätzliche Prüfungen und Kontrollen wurden 
beibehalten, um eine konservative, sicherheitsorientierte Veranlagung zu gewährleisten. 
Wie in den Vorjahren galt ebenso der Ausschluss von Bankgeschäften, die die Substanz 
des Anlagebetrags gefährden können, das Verbot spekulativer Bankgeschäfte sowie das 
Verbot der Fremdmittelaufnahme, um Bankgeschäfte zu tätigen. Alle Geschäftsaktivitäten 
erfolgen nach dem Grundsatz maximaler Transparenz, so dass Veranlagungsentscheidun-
gen von Einzelpersonen ausgeschlossen werden. 

Da weiterhin nur Veranlagungsentscheidungen getroffen werden, die der äußerst risiko
aversen Ausrichtung  der Energie-Control GmbH entsprechen, ist auch das Ausfallrisiko 
betreffend Guthaben bei Banken- und Kreditinstituten als sehr gering anzusehen, da 
Vertragspartner der Energie-Control GmbH nur Banken- und Kreditinstitute mit einwand-
freier Bonität sind. Liquiditätsengpässe aufgrund von Kapitalbindungen sind durch den 
vorgeschriebenen, kurzen Veranlagungshorizont nahezu ausgeschlossen.

Aufgrund der Veranlagungsvolumina werden von den Bank- und Kreditinstituten weiterhin 
nur geringe Verrechnungsspesen angesetzt, andere bankübliche Konditionen entfallen. Die 
Energie-Control GmbH erhält für die Ausführung der Treuhandfunktion aus Erträgen des 
Sondervermögens wie in Vorjahren derzeit kein Entgelt. Somit wird der Wert des Sonderver-
mögens nicht durch bankübliche Management- und Abwicklungsgebühren geschmälert, die 
anfallen würden, wäre ein Dritter mit der Verwaltung des Sondervermögens beauftragt.

Allfällige Personalrisiken wie beispielsweise Fluktuation oder Krankheit, werden durch 
interne Maßnahmen, moderne Arbeitszeitmodelle, Mitarbeiterführung, Teilnahme an in-
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ternationalen Projekten aber auch durch die Durchführung von Trainee-Programmen und 
einem in 2009 gestarteten Lehrlingsprogramm sowie einem regelmäßigen Angebot an 
Gesundheitsberatung, eingegrenzt.

Risikomanagement im Bereich der IT
Da die Nicht-Funktionsfähigkeit von Teilen der IT-Infrastruktur der Energie-Control GmbH 
auch weitreichende Folgen für das gesamte Unternehmen haben kann, wird das IT-Risiko-
management bei der Energie-Control GmbH ständig weiterentwickelt und verbessert. Im 
Jahr 2009 stand daher der Aufbau und die Anbindung an ein Ausfallrechenzentrum im 
Vordergrund. Die Ausfallsicherheit und damit die Betriebssicherheit wurde dadurch erheb-
lich verbessert. Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2009 wieder externe Prüfungen 
im Bereich der IT durchgeführt. Zusätzlich tragen Service-Level-Agreements für die laufende 
Betreuung der IT-Infrastruktur zwischen der Energie-Control GmbH und externen Service-
partnern und die Definition von Qualitätsklassen der Störungsbehebung zu einer wesent-
lichen Steigerung der Ausfallsicherheit und, im Falle einer Störung der Systeme, zu einer 
deutlichen Verbesserung der Reaktionszeit, bei.

Bericht über Forschung und Entwicklung

Auch im Jahr 2009 stellte die gutachterliche Sachverständigentätigkeit und die enge Zu-
sammenarbeit mit nationalen und internationalen Universitäten und Experten einen Auf-
gabenschwerpunkt dar. Dadurch ist es der Energie-Control GmbH möglich, an internatio-
nalen Forschungsprojekten teilzunehmen. Die Energie-Control GmbH leistet dabei einen 
wesentlichen Beitrag zu innovativen Themen wie der Energieeffizienz sowohl hinsichtlich 
der Energieerzeugung als auch in Bezug auf den Energieverbrauch. Anerkennung finden 
diese Leistungen auch bei der europäischen Kommission, wo das Krisenmanagement der 
Gaskrise des Jahres 2009 der Energie-Control GmbH als Best Practice auch für andere 
Länder und Regulierungsbehörden gesehen wird. 

Wien, am 29. Jänner 2010	 	 	 	 	 	

	 	 	 	 DI Walter Boltz
	 	 	 	 (Geschäftsführer)
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Bestätigungsvermerk *

Bericht zum Jahresabschluss
Wir haben den beigefügten Jahresabschluss der Energie-Control Österreichische Gesellschaft 
für die Regulierung in der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft mit beschränkter Haftung, Wien, 
für das Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2009 bis zum 31. Dezember 2009 unter Einbeziehung 
der Buchführung geprüft. Dieser Jahresabschluss umfasst die Bilanz zum 31. Dezember 
2009, die Gewinn- und Verlustrechnung für das am 31. Dezember 2009 endende Geschäfts-
jahr sowie den Anhang. 

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und für die Buchführung
Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft ist für die Buchführung sowie für die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses verantwortlich, der ein möglichst getreues Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft in Übereinstimmung mit den österreichischen unter
nehmensrechtlichen Vorschriften vermittelt. Diese Verantwortung beinhaltet: Gestaltung, 
Umsetzung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems, soweit dieses für die 
Aufstellung des Jahresabschlusses und die Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der 
Vermögens, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft von Bedeutung ist, damit dieser frei 
von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeab-
sichtigten Fehlern; die Auswahl und Anwendung geeigneter Bilanzierungs- und Bewertungs
methoden; die Vornahme von Schätzungen, die unter Berücksichtigung der gegebenen 
Rahmenbedingungen angemessen erscheinen.

Verantwortung des Abschlussprüfers und Beschreibung von Art und Umfang 
der gesetzlichen Abschlussprüfung
Unsere Verantwortung besteht in der Abgabe eines Prüfungsurteils zu diesem Jahresab-
schluss auf der Grundlage unserer Prüfung. Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung 
der in Österreich geltenden gesetzlichen Vorschriften und Grundsätze ordnungsgemäßer 
Abschlussprüfung durchgeführt. Diese Grundsätze erfordern, dass wir die Standesregeln 
einhalten und die Prüfung so planen und durchführen, dass wir uns mit hinreichender 
Sicherheit ein Urteil darüber bilden können, ob der Jahresabschluss frei von wesentlichen 
Fehldarstellungen ist. 

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von 
Prüfungsnachweisen hinsichtlich der Beträge und sonstigen Angaben im Jahresabschluss. 
Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemäßen Ermessen des Abschluss
prüfers unter Berücksichtigung seiner Einschätzung des Risikos eines Auftretens wesent
licher Fehldarstellungen, sei es auf Grund von beabsichtigten oder unbeabsichtigten 
Fehlern. Bei der Vornahme dieser Risikoeinschätzung berücksichtigt der Abschlussprüfer 
das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung des Jahresabschlusses und die 

* Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten (ungekürzten deutsch
sprachigen) Fassung abweichenden Form (z. B. verkürzte Fassung oder Übersetzung) darf ohne unsere Genehmigung 
weder der Bestätigungsvermerk zitiert noch auf unsere Prüfung verwiesen werden.
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Vermittlung eines möglichst getreuen Bildes der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft von Bedeutung ist, um unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen ge-
eignete Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch um ein Prüfungsurteil über die Wirk-
samkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft abzugeben. Die Prüfung umfasst ferner die 
Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
und der vom gesetzlichen Vertreter vorgenommenen wesentlichen Schätzungen sowie eine 
Würdigung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses.

Wir sind der Auffassung, dass wir ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise erlangt 
haben, sodass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil 
darstellt.

Prüfungsurteil
Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. Auf Grund der bei der Prüfung ge
wonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss nach unserer Beurteilung den ge-
setzlichen Vorschriften und vermittelt ein möglichst getreues Bild der Vermögens- und Finanz-
lage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2009 sowie der Ertragslage der Gesellschaft für das 
Geschäftsjahr vom 1. Jänner 2009 bis zum 31. Dezember 2009 in Übereinstimmung mit 
den österreichischen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Aussagen zum Lagebericht
Der Lagebericht ist auf Grund der gesetzlichen Vorschriften darauf zu prüfen, ob er mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht und ob die sonstigen Angaben im Lagebericht nicht eine 
falsche Vorstellung von der Lage der Gesellschaft erwecken. Der Bestätigungsvermerk hat 
auch eine Aussage darüber zu enthalten, ob der Lagebericht mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht.

Der Lagebericht steht nach unserer Beurteilung in Einklang mit dem Jahresabschluss. 

Wien, am 29. Jänner 2010

Ernst & Young
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.H.

	 Mag. Elfriede Baumann	 ppa Mag. Heidemarie Kretschmer	 	
	 Wirtschaftsprüferin	 Wirtschaftsprüferin
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Verordnungen und Bescheide 
der Energie-Control GmbH und der Energie-Control Kommission

Strom

Verordnungen der Energie-Control GmbH
>	 Elektrizitäts-Energielenkungsdaten-Verordnung 
Verordnung der Energie-Control GmbH betreffend die Meldung von Daten zur
Vorbereitung von Lenkungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung 
und zur Durchführung des Monitoring der Versorgungssicherheit im Elektrizitätsbereich 
(Elektrizitäts-Energielenkungsdaten-Verordnung 2006)

Aufgrund der Art. II § 11 und § 20 Energielenkungsgesetz 1982, BGBl. Nr. 545/1982, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 106/2006 wird verordnet: (Verlautbart 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 250 vom 28. Dezember 2006, in der Fassung der 
Elektrizitäts-Energielenkungsdaten-Verordnungs-Novelle 2009, verlautbart im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung Nr. 125 vom 1. Juli 2009)

Verordnungen der Energie-Control Kommission
>	 Systemnutzungstarife-Verordnung 2006, SNT-VO 2006 
Verordnung der Energie-Control Kommission, mit der die Tarife für die Systemnutzung be-
stimmt werden (Systemnutzungstarife-Verordnung 2006, SNT-VO 2006), (verlautbart im 
Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 240 am 10. Dezember 2005, in der Fassung der SNT-VO 
2006 – Novelle 2007, verlautbart im Amtsblatt zur Wiener  Zeitung Nr. 250 am 28. Dezember 
2006, in der Fassung der SNT-VO 2006 – Novelle 2008, verlautbart im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung Nr. 243 am 18. Dezember 2007, in der Fassung der SNT-VO 2006 – Novelle 2009, 
verlautbart im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 252 am 24. Dezember 2008)

>	 Systemnutzungstarife-Verordnung 2010, SNT-VO 2010 
Verordnung der Energie-Control Kommission, mit der die Tarife für die Systemnutzung bestimmt 
werden kundgemacht im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 249 am 24. Dezember 2009

Bescheide der Energie-Control GmbH
Genehmigung Allgemeiner Bedingungen der Bilanzgruppenkoordinatoren	 >	 4

Zulassung Bilanzgruppenverantwortliche gem § 46 (5) ElWOG	 >	 5
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Bescheide der Energie-Control Kommission
Genehmigung Allgemeiner Bedingungen der Verteilnetzbetreiber gem § 31 (1) (ElWOG)	 >	 2

Streitschlichtungsverfahren gem § 21 (2) ElWOG	 >	80

Berufungen gem § 16 (2) E-RBG	 >	 4

Gas

Verordnungen der Energie-Control GmbH
>	 Erdgas-Energielenkungsdaten-Verordnung
Verordnung der Energie-Control GmbH betreffend die Meldung von Daten zur Vorbereitung 
von Lenkungsmaßnahmen zur Sicherstellung der Erdgasversorgung und zur Durchführung 
des Monitoring der Versorgungssicherheit im Erdgasbereich (Erdgas-Energielenkungs
daten-Verordnung 2006)

Aufgrund der Art. II § 20b und § 20h Energielenkungsgesetz 1982, BGBl. Nr. 545/1982, 
zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 106/2006 wird verordnet: (Verlaut-
bart im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 250 vom 28. Dezember 2006, in der Fassung 
der Erdgas-Energielenkungsdaten-Verordnungs-Novelle 2009, verlautbart im Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung Nr. 125 vom 1. Juli 2009)

Verordnungen der Energie-Control Kommission
>	 Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008 (GSNT-VO)
Verordnung der Energie-Control Kommission, mit der die Tarife für die Systemnutzung 
in der Gaswirtschaft bestimmt werden (Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008, 
GSNT-VO 2008)

Aufgrund der §§ 23, 23a, 23b und 23c Gaswirtschaftsgesetz – GWG, BGBl. I Nr. 121/2000 
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 106/2006, sowie § 16 Abs. 1 Z 16 Energie-
Regulierungsbehördengesetz – E-RBG, BGBl. I Nr. 121/2000 in der Fassung des Bundesge-
setzes BGBl. I Nr. 106/2006, wird verordnet: (Verlautbart im Amtsblatt zur Wiener Zeitung 
Nr. 021 vom 30. Jänner 2008, in der Fassung der GSNT-VO 2008-Novelle 2009, verlautbart 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 252 vom 24. Dezember 2008)
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>	 Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung 2008-Novelle 2010, GSNT-VO 2008 Novelle 2010
Verordnung der Energie-Control Kommission, mit der die Gas-Systemnutzungstarife-Ver-
ordnung 2008 (GSNT-VO 2008) geändert wird, kundgemacht im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung Nr. 249 vom 24. Dezember 2009

>	 Gas-Regelzonenführer-Verordnung-Novelle 2009 (Gas-RZF-VO-Novelle 2009) 
verlautbart im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 252 vom 24. Dezember 2009

>	 Gas-Regelzonenführer-Verordnung-Novelle 2010 (Gas-RZF-VO-Novelle 2010)
Verordnung der Energie-Control Kommission, mit der die Verordnung der Energie-Control 
Kommission betreffend das Entgelt für den Regelzonenführer geändert wird, verlautbart 
im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 249 vom 24. Dezember 2009

>	 Sonstige Transporte-Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung-Novelle 2009 
(SonT-GSNT-VO Novelle 2009)
kundgemacht im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 252 vom 24. Dezember 2009

>	 Sonstige Transporte-Gas-Systemnutzungstarife-Verordnung-Novelle 2010 
(SonT-GSNT-VO Novelle 2010)
Verordnung der Energie-Control Kommission mit der die Sonstige Transporte-Gas-System-
nutzungstarife-Verordnung 2007 geändert wird, kundgemacht im Amtsblatt zur Wiener 
Zeitung Nr. 249 vom 24. Dezember 2009

Bescheide der Energie-Control GmbH
Genehmigung Allgemeiner Bedingungen der Bilanzgruppenverantwortlichen 	 >	 2
gem § 42b GWG

Zulassung Bilanzgruppenverantwortliche gem § 42c GWG 	 >	 6

Bescheide der Energie-Control Kommission
Genehmigung Langfristplanung Regelzonenführer gem § 12e iVm § 12b (1) Z 4 GWG	 >	 2

Berufungen gem § 16 (2) E-RBG	 >	 1
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